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Anfrage Ursprung Jasmin und Mit. über Einsatzgebiete von Chloro-

thalonil ausserhalb der Landwirtschaft 

 
eröffnet am 26. Oktober 2020  
 
 
Nach einer Neubeurteilung des fungiziden Wirkstoffes Chlorothalonil durch das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) wurden alle Abbauprodukte dieses Stof-
fes (Metaboliten) als relevant eingestuft, was eine massive Verschärfung des Grenzwertes 
im Trinkwasser um den Faktor 100 bedeutete. Der Wirkstoff wurde in der Folge mit Wirkung 
auf den 1. Januar 2020 verboten. Verschiedene Medienberichte und Behördenaussagen be-
zeichnen ausschliesslich die Landwirtschaft als «Übeltäterin». Doch wird dieser Wirkstoff 
wirklich nur dort benutzt? 
 
Daraus stellen sich uns nachfolgende Fragen: 
1. Wo wurde oder wird der Wirkstoff Chlorothalonil ausserhalb der Landwirtschaft einge-

setzt? 
2. Falls es weitere Einsatzorte ausser in der Landwirtschaft gab, in welchen Bereichen wur-

den welche Mengen eingesetzt, gibt es dazu Zahlen? 
3. Welche Bevölkerungsgruppen hatten die Möglichkeit, das Pflanzenschutzmittel mit dem 

Wirkstoff Chlorothalonil käuflich zu erwerben, und welche Bedingungen mussten diese 
erfüllen? 

4. In gewissen Einzugsgebieten im Kanton Luzern (z. B. Romoos) werden keine Pflanzen-
schutzmittel mit Chlorothalonil in der Landwirtschaft verwendet. Wie erklärt sich der Re-
gierungsrat die vorhandenen Chlorothlonil-Rückstände bei diesen Wasserversorgungen? 

5. Wurde Chlorothalonil auch für die Bewirtschaftung von Rasensportplätzen wie zum Bei-
spiel im Golf, im Fussball, in der Leichtathletik eingesetzt? Falls ja, in welchem Ausmass? 

6. Wie lange können behandelte Holzprodukte und Hausfassaden, die der Witterung ausge-
setzt sind, noch Chlorothalonil freisetzen? 

7. Wie stuft die Regierung des Kantons Luzern diese Problematik ein? 
8. In welchen Bereichen ausserhalb der Landwirtschaft ist der Wirkstoff auch noch verboten 

worden? Wo wird er noch benutzt?  
9. Falls nicht alle Einsatzbereiche verboten sind, wäre der Regierungsrat bereit, rechtliche 

Grundlagen für ein kantonales Verbot zu schaffen? Falls nein, weshalb nicht? 
 
Ursprung Jasmin 

Ursprung Jasmin  
Meyer-Huwyler Sandra  
Winiger Fredy  
Müller Pirmin  
Steiner Bernhard  
Müller Pius  
Graber Toni  
Thalmann-Bieri Vroni  
Gisler Franz  
Camenisch Räto B.  
Knecht Willi  
Zanolla Lisa  
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Lang Barbara  
Omlin Marcel  
Haller Dieter  
Amrein Ruedi  
Frank Reto  
Hartmann Armin  
Lüthold Angela  
Keller Daniel  
Dickerhof Urs  
Schurtenberger Helen  
Bossart Rolf  
Grüter Thomas  
Bucheli Hanspeter  
Kaufmann Pius  
Oehen Thomas 


